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D
ie brasilianische Justizreform

gehört zu den Themen, denen

die „Fundação Konrad Aden-

auer“, seit längerem große Aufmerk-

samkeit widmet. Das durfte die Deutsch-

Brasilianische Juristenvereinigung wohl-

tuend erfahren, als sie im Jahre 1999

zusammen mit der „Fundação“ in Bra-

sília, am Sitz und unter der Schirmherr-

schaft des Supremo Tribunal Federal,

ihre Jahrestagung über das Thema

„Justizreform in Brasilien und Deutsch-

land“ veranstaltet hat. Die angereisten

deutschen Juristen erhielten einzigartige

Gelegenheit, in der direkten Begegnung

mit Richtern des höchsten brasiliani-

schen Gerichts, hohen Vertretern des

Ministério Público, des Ordem dos Ad-

vogados do Brasil sowie mit Rechts-

politikern aus Abgeordnetenhaus und

Senat aktuelle Einsichten in die Interna

der brasilianischen Justizreform zu ge-

winnen und Vergleiche mit der zeit-

gleich in Deutschland stattfindenden

Justizreform anzustellen. 

Der gegenseitige Informationsaus-

tausch über Situation, Anlass und Ziel-

setzung der Justizreform im jeweils

anderen Land hat sich seinerzeit in Bra-

sília als außerordentlich fruchtbar und

aufschlussreich erwiesen. Überraschen-

de Parallelen konnten festgestellt wer-

den. Insbesondere konnten bestimmte

allgemeine Krisenerscheinungen der

Justiz für beide Länder gemeinsam

beklagt werden, wie etwa die Langsam-

keit und Saumseligkeit der Justiz bei der

Erledigung ihrer Aufgaben („morosi-

dade“), die Überlastung der Justiz durch

rapide ansteigende Prozessfluten („ex-

cesso de serviço“), die Knappheit der

Ressourcen (“escassez de recursos”, d.h.

zu wenig Personal, zu wenig Sachmit-

tel), die mangelhafte Juristenausbil-

dung („despreparo“), Unzweckmäßigkeit

und Unübersichtlichkeit des Gerichts-

aufbaus, der Rechtswege und Instanzen-

züge („falência do modelo recursal“)

und auch der opulente Verfahrensfor-

malismus („excesso de formalidades nos

procedimentos“). 

Andererseits waren bedeutsame Län-

derunterschiede nicht zu übersehen.

Staunend mussten die deutschen Juris-

ten zur Kenntnis nehmen, dass die Jus-

tizgewährung in Brasilien Not leidet,

dass deshalb „Sondergerichte“ („juiza-

dos especiais“) in großem Umfange

Rechtsprechungsaufgaben wahrnehmen,

dass in Bussen, auf Schiffen und

Marktplätzen Gerichtstage abgehalten

werden, dass – aller gerichtlichen Mobi-

lisierung zum Trotz – der größere Teil

der „zwei Brasilien“ („dois Brasis“) von

der Justizgewährung ausgeschlossen ist

und deshalb viele Streitigkeiten auf

Polizeikommissariaten („delegacías“)

oder in Selbstjustiz erledigt werden.

Ebenso schockierend wirkten freimütige

Eingeständnisse einer insgesamt chaoti-

schen Situation der rechtsprechenden

Gewalt in Brasilien, deren Hauptursache

in der exzessiven Streitbereitschaft staat-

licher Organe, speziell im Missbrauch

der Rechtsmittelverfahren und in den

schikanösen Prozessverschleppungs-

praktiken der „advocacía pública“ gese-

hen werden. Auch überraschte die Radi-

kalität der brasilianischen Reformer, die

zur Abwendung des drohenden Bank-

rotts der Justiz („falência judiciária“)

eine radikaleVerfassungsänderung an-

mahnten und z.B. forderten, die Justiz

unter „externe Aufsicht“ („controle ex-

terno“) zu stellen, das Rechtsmittel-

system von Grund auf neu zu gestalten

und höchstrichterliche Entscheidungen

mit Gesetzeskraft auszustatten. Konfron-

tiert mit derart vielen irritierenden

Informationen mussten die deutschen

Juristen in Brasília letztendlich zu der

Erkenntnis gelangen, dass die Uhren der

Justiz in Brasilien deutlich anders gehen

als in Deutschland und dass der inter-

kulturellen Rechtsvergleichung unwei-

gerlich hermeneutische Grenzen gesetzt

sind. 

I I

ZUR VERANSCHAULICHUNG sei von den

aufschlussreichen Erfahrungen berich-

tet, die auf der Tagung in Brasília ein

hoher deutscher Richter bei dem Ver-

such gemacht hat, die brasilianische

Justizwirklichkeit zu verstehen. Die

Anekdote ist authentisch erlebt und 

hat allen deutschen Tagungsteilnehmern

die Möglichkeit geboten, einige Interna

der brasilianischen Justizreform unmit-

telbar kennen zu lernen. Prof. Winfried

Hassemer, Bundesverfassungsrichter

und heute Vizepräsident des höchsten

deutschen Gerichts, eilte, so wird er-

zählt, gleich nach seiner Ankunft in

Brasília zum „Platz der drei Gewalten“,

um das Amtsgebäude des gastgebenden

Obersten Bundesgerichtshofes Brasi-

liens in Augenschein zu nehmen. Der

Anblick der großräumigen Erscheinung

und wunderschönen Architektonik des

Supremo Tribunal Federal hat ihn tief

beeindruckt und sogleich ins Grübeln

gebracht. Den vergleichsweise beschei-

denen Pavillon des Bundesverfassungs-

gerichts in Karlsruhe vor Augen, drängte

sich ihm die Vermutung auf, dass es der

brasilianischen Justiz wohl kaum an

materiellen Ressourcen mangeln könne

– ein nur allzu verständlicher aber

keineswegs abwegiger Fehlschluss. Im

deutsch-brasilianischen Vergleich näm-

lich stehen die brasilianischen Gerichte

beträchtlich besser da. Alle zugängli-

chen Daten bestätigen, dass die brasilia-

nischen Richter („juizes de carreira“,

„juizes togados“, „desembargadores“,

„ministros“) ihren Beruf unter erheblich
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großzügigeren Bedingungen und mit

besseren Gehältern ausüben dürfen als

ihre deutschen Kollegen. Die einleuch-

tende Erklärung findet sich in den un-

terschiedlichen Beschaffungssystemen.

Während in Deutschland die Ausstat-

tung der Gerichte und die Besoldung

der Richter extern, nämlich von den

knapp bemessenen Haushaltsetats der

Justizministerien bestimmt werden, er-

freut sich die Rechtsprechende Gewalt

Brasiliens der „autonomia administrativa

e financeira“ ( Art. 99 CF). Das bedeutet

u.a., dass die Justiz ihren Finanzbedarf

weitgehend selber ermessen und geltend

machen kann. Wie man weiß, hat dieses

Verfassungsprivileg durchaus wohltuen-

de Folgen für die brasilianische Richter-

schaft. Diese ist korporativ hervorragend

organisiert und versteht sich auf erfolg-

reiches Lobbying bei Staatspräsident

und Parlament. Weil das so ist und der

beklagten „morosidade“ der Justiz weiter

keinen Abbruch getan hat, haben die

brasilianischen Verfassungsreformer den

Änderungsantrag eingebracht, die Ein-

flussmacht der Richterlobby zu begren-

zen und die Justizfinanzverwaltung künf-

tig einem Organ der „externen Kon-

trolle“ zu übertragen (Entwurf Art.103 B

im PEC 29/2000). 

Als eine der Hauptursachen für die

derzeitige Justizkrise in Brasilien wurde

auf der Brasília-Tagung des Weiteren die

exzessive Inanspruchnahme der höch-

sten Gerichtshöfe und damit die hohe

Arbeitsbelastung der Richter des Su-

premo Tribunal Federal (STF) und des

Superior Tribunal de Justica (STJ) ge-

nannt. Die von kompetenter Seite be-

kannt gegebenen Zahlen über das Ge-

schäftsvolumen der beiden Gerichtshöfe

hat den anwesenden deutschen Juristen

noch einmal größte Bewunderung

abverlangt. Als auf Befragen Bundes-

verfassungsrichter Hassemer nicht ohne

Stolz bekannt gab, dass das deutsche

Bundesverfassungsgericht mit seinen 16

Richtern im Jahre durchschnittlich ca.

eintausendneunhundert (1900) Sachen

durch Senats- und Kammerentschei-

dungen erledige, musste er von Ministro

José Paulo Sepúlveda Pertence erfahren,

dass das STF mit seinen 11 Richtern 

im laufenden Jahr ca. siebzigtausend

(70 000) Prozesse zu bewältigen habe.

Demgemäß hatte jeder Ministro tag-

täglich etwa 28 Verfahren zu erledigen.

Angesichts dieser phantastischen An-

gaben war es wenig verwunderlich, dass

den deutschen Juristen im Auditorium

das jährliche Arbeitspensum des STF

sowie das jährliche Pensum des STJ von

einhunderttausend (100 000) Erledigun-

gen sehr brasilianisch vorgekommen

sind.

Tatsächlich aber waren die Zweifel

der Deutschen an diesen Zahlen unbe-

rechtigt. Die brasilianischen Angaben

sind keineswegs übertrieben. Sie finden

sich in der offiziellen Justizstatistik 

Brasiliens wieder und figurieren an 

prominenter Stelle im Verfassungsände-

rungsentwurf zur Reform der Rechtspre-

chenden Gewalt (Projeto de Emenda

Constitucional – PEC No. 29, de 2000),

der zur Zeit im Senado Federal auf ab-

schließende Beratung wartet. Der sta-

tistische Beleg über das monströse Ge-

schäftsvolumen des STF wird dort aus-

drücklich angeführt, um die Notwen-

digkeit zu begründen, die sog. „ súmula

com efeito vinculante“ in die Verfassung

einzuführen. Gemeint ist, dass zukünftig

die Leitsätze der höchstrichterlichen

Rechtsprechung mit strikter Bindungs-

wirkung für die gesamte Rechtsprechung

und die öffentliche Verwaltung des Lan-

des ausgestattet sein sollen. Mit anderen

Worten: die Richtersprüche des STF und

auch aller anderen obersten Gerichts-

höfe sollen Gesetzeskraft erhalten und

von Vollziehender Gewalt und Recht-

sprechung im ganzen Land zu befolgen

sein. Die Logik dieses Reformvorschlags

scheint bestechend. Das STF soll vor der

ansteigenden Flut materiell gleich gela-

gerter Entscheidungsbegehren („recur-

sos“) dadurch bewahrt werden, dass

bereits die Vorinstanzgerichte rechtskräf-

tig entscheiden, was die Leitsätze der

höchsten Instanz anordnen. Die letzt-

instanzlichen Fließbandentscheidungen

über den gleichen Streitgegenstand („re-

apreciações“) sollen unterbunden wer-

den. Keine Sache soll mehr in hundert-

facher Wiederholung an den STF gelan-

gen. Auf diese Weise könnte, so das

reformerische Kalkül, dem notorischen

Vielgebrauch der Rechtsmittelverfahren

ein Ende bereitet und das STF um mehr

als 60 % seiner Rechtsprechungsaufga-

ben entlastet werden.

Ersichtlich ist mit diesem Vorschlag

das allzu großartig ausgestaltete Rechts-

wegesystem in das Visier der Reformer

geraten, das zur Anrufung der höchsten

Gerichte geradezu einlädt (Art.102, 104

CF) und in der Praxis zu deren exzes-

siver Inanspruchnahme („excesso de

litigiosidade recursal“) geführt hat. In-

kriminiert sind im Prinzip alle Klage-

arten, die den Rechtsweg zu den ober-

sten Gerichtsbarkeiten eröffnen. In den

Motiven zum PEC 29 stehen allerdings

nicht die direkten und ordentlichen

Klagearten auf der schwarzen Liste der

Reformer (z. B. ADIN, die Klage auf

Feststellung der Verfassungswidrigkeit

oder auf Erklärung der Verfassungs-

mäßigkeit einer Norm), sondern vor

allem die außerordentlichen Verfahren,

also die Rechtsmittel- und Beschwerde-

verfahren zum STF („recurso extraordi-

nário e agravo“ zur Verfassungsmäßig-

keitskontrolle) sowie die Revisionsson-

derklage zum STJ („recurso especial“ zur

Gesetzmäßigkeitskontrolle). Der Grund

liegt darin, dass ausgerechnet die außer-

ordentlichen Rechtsmittelverfahren sich

großer Beliebtheit erfreuen. Besonders

häufig werden sie, nach dem kritischen

Bekunden der Reformer, von politischen

und staatlichen Stellen genutzt, um

Ansprüche des zivilen Publikums abzu-

wehren oder auf die lange Bank zu

schieben. Auch ist die Einleitung dieser

Verfahren leicht gemacht. Zur Verfügung

stehen Antragsvordrucke mit standardi-

sierter Klagebegründung, in die nurmehr

die Registriernummer und der Name

des Antragstellers eingetragen werden

muss. Das Vorhandensein solcher Vor-

drucke ist nach Meinung der Reformer

das unübersehbare äußere Zeichen des

prozeduralen Dilemmas, in welchem die

brasilianische Justiz derzeit sich befin-

det. Auch lässt diese Praxis in etwa

ahnen, in welcher Form und mit wel-

chen Routinen das STF sich der jährlich

siebzigtausend Klagebegehren erwehrt.

Vor diesem Hintergrund erscheint es als

konsequent, mit Hilfe der Leitsatz-
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bindung dem Überlastnotstand der

höchsten Gerichte abhelfen zu wollen.

I I I 

LEIDER ABER ist diese viel versprechende

Rationalisierungsidee – ein Import der

stare-decisis-Figur aus dem angelsächsi-

schen Richterrecht – einfach zu schön,

um problemlos zu sein. Die Aufregung

in der brasilianischen Juristenschaft ist

denn auch groß. Was hier als verfahrens-

technischer Kunstgriff institutionalisiert

werden soll, birgt großen verfassungs-

politischen Sprengstoff und stellt eine

akute Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit

der Justiz dar. BrasilianischeVerfassungs-

juristen lehnen deshalb die Leitsatzbin-

dung als systemwidrig ab. Sie sehen in

ihr eine zweifache Demontage des Ge-

waltenteilungsprinzips, also des Systems

der getrennten und koordinierten Staats-

funktionen und der Interorgankontrol-

len (Art. 2 u. 60 § 4 Abs. III CF). Zum

einen, so meinen die Kritiker, erhält das

STF legislative Kompetenzen für alle

anfallenden Prozessmaterien und wird

dadurch in die Lage versetzt, den par-

lamentarischen Gesetzgeber aus seiner

Zuständigkeit für diese Materien zu

verdrängen und dessen verfassungs-

mäßige Kontrollfunktion zu unterlaufen.

Zum andern wird nach der Logik des

präsidentialistischen Regierungssystems

Brasiliens die Einflussmacht des Präsi-

denten in verfassungswidriger Weise

ausgeweitet. Die brasilianische Richter-

schaft fürchtet um ihre Unabhängigkeit

und argwöhnt, dass der Staatspräsident

die imperative Leitsatzmacht des loya-

len, ihm nahe stehenden STF als Instru-

ment der Kontrolle und Disziplinierung

der gesamten Justiz des Landes nutzen

könnte. Nur zu gut kennt man in Brasi-

lien die Neigung der Staatspräsidenten,

Kompetenzen der Legislative und Judi-

kative zu usurpieren und selber „paral-

lel“ auszuüben, wie derzeit vor allem die

Praxis der „medidas provisórias“ zeigt.

Nicht zufällig registriert die brasiliani-

sche Verfassungsgeschichte den brasilia-

nischen Präsidentialismus unter dem

Stichwort der „Hypertrophierung der

Exekutivgewalt“ (Paulo Bonavides) und

sieht in ihr das Fortwirken der autori-

tären Verfassungstradition der Velha Re-

pública von 1891, die bekanntlich nicht

den Ideen des Thomas Jefferson, son-

dern denen des Auguste Comte und der

Positivisten der Militärakademie von Rio

de Janeiro gefolgt ist. Die Kritik fürchtet

also, dass durch die „súmula vinculante“

das in Brasilien ohnehin prekäre Ge-

waltengleichgewicht ins Wanken geraten

könnte und hält die Verfassungsreform

insoweit für eine reformatio in peius.

Die geplante Ermächtigung der höch-

sten Gerichte zum Erlass bindender

Leitsatzentscheidungen birgt eine wei-

tere und womöglich noch gravierendere

Gefahr für das verfasste Gemeinwesen

als die befürchtete Störung der Gewal-

tenbalance. Setzt sich nämlich in diesem

Punkt der Verfassungsänderungsentwurf

PEC No. 29 durch, wird die gesamte

brasilianische Justiz an die Leine der

Leitsätze des STF gelegt. Das bedeutet,

dass durch die Verfassungsreform mit

einem Schlage die richterliche Urteils-

freiheit und Unabhängigkeit aufgehoben

wird. Autonome Rechtsprechung an den

Fronten der sozialen Konflikte wird

unterbunden, richterliche Rechtsaus-

legung und Rechtsfortbildung werden

verboten, die Leitsätze des STF diktieren

der nachgeordneten Rechtsprechung,

was richtige Auslegung und richtiges

Recht ist. Der Richter, der die Leit-

satzbindung missachtet, erfüllt sogleich

den Straftatbestand des „crime herme-

neútica“, der Rechtsbeugung durch un-

erlaubte Auslegung. Mit diesen Szena-

rien wehren sich die brasilianischen

Richter kollektiv gegen diesen Versuch

der parlamentarischen Reformer, den

Grundsatz der Unabhängigkeit der Jus-

tiz auszuhöhlen. Die verfassungsrecht-

lichen Argumente gegen die Leitsatz-

bindung wiegen schwer, so schwer je-

denfalls, dass Senator Bernardo Cabral,

Berichterstatter der zuständigen Senats-

kommission, den Antrag auf Leitsatz-

bindung bereits relativiert hat: nur

solche Leitsätze sollen Bindungswirkung

haben, die von zwei Dritteln der Mit-

glieder des STF gebilligt sind (Art. 48 des

PEC 29 de 2000). Noch aber wird in der

Senatskommission gestritten, mit mehr-

heitlich feststehenden, eindeutigen Ziel-

setzungen.

Am Ende steht die offene Frage,

warum die Justizreformer die Überlast

des STF unbedingt mit Hilfe der verfas-

sungsrechtlich bedenklichen Leitsatz-

bindung reduzieren wollen. Es hätten

sich doch durchaus alternative und

weniger problematische Möglichkeiten

finden lassen, wie z. B. die längst fällige

Einrichtung von selbständigen Verwal-

tungsgerichtshöfen oder – einfacher

noch – die gezielte Erschwerung oder

gar Abschaffung einiger der viel zu

vielen Rechtswege und Rechtsmittel-

verfahren zum höchsten Gericht. Doch

gelten solche – aus deutscher Sicht 

nahe liegende – Vorstellungen in Brasi-

lien weder als legitim noch als imple-

mentabel. Das brasilianische Verfas-

sungsmodell verweigert sich solchem

schlichten Ökonomisierungdenken,

dem die deutsche Justizreform ihre

Misserfolge zu verdanken hat. Die Er-

klärung ist dem brasilianischen Ver-

fassungsstil zu entnehmen. Bekanntlich

hat der brasilianische Verfassungspatrio-

tismus eine Verfassung hervorgebracht,

die dadurch ausgezeichnet ist, dass sie

normativ durchgehend die gesamte

Rechtsordnung Brasiliens durchdringt

und Rechtsfragen gelegentlich bis in die

Einzelheiten regelt („constituição deta-

lhista“). Das hat zur Folge, dass nahezu

jede vor Gericht getragene singuläre

Rechtsfrage von der Verfassung tangiert

wird und dort als Verfassungsfrage be-

handelt werden kann. So ist es nur 

konsequent, dass bereits die Eingangs-

gerichte (via „arguição de relevância“)

mit Fragen der Verfassung und ihrer

Auslegung befasst werden und über sie

der Rechtsweg zum STF offen steht. Ein-

griffe in dieses System verbieten sich aus

rechtsstaatlichen Gründen. So gesehen

erscheint die „súmula com efeito vin-

culante“ als ein legitimes Entlastungs-

instrument für die letztinstanzlichen

Gerichtshöfe. 

Ob das Entlastungskalkül allerdings

aufgehen wird, kann derzeit niemand

mit Gewissheit vorhersagen. Das Institut

der Leitsatzbindung, immerhin seit

1993/94 in der parlamentarischen Dis-

kussion, ist, wie Kritiker (z. B. Sérgio Sér-

vulo da Cunha) hervorheben, nirgends

konkret beschrieben und auch in seinen

Folgen keineswegs gründlich durch-

dacht. 

Das deutet darauf hin, dass die Re-

form der Justizverfassung nicht aus-

schließlich an der sachlichen Lösung

der aktuellen Justizkrise interessiert ist,

sondern dezidiert machtpolitische Ab-

sichten verfolgt. Unschwer lässt sich

erkennen, dass das Konzept der Leitsatz-

bindung auf die politische Zentrali-

sierung der Justizgewalt und damit

unverhohlen auf die Regierungskon-

trolle der gesamten Rechtsprechung

zielt, also deutlich vom „modelo analí-

tico“, dem autokratischen Verfassungs-

modell der herrschenden konservativen

Eliten geprägt ist. Das bedeutet, dass ein

Ende der brasilianischen Justizreform

nicht absehbar ist. Nach Lage der real-

politischen Mehrheiten in den zustän-

digen Parlamentsausschüssen sprechen

alle Anzeichen dafür, dass dieses

Traditionsmodell sich durchsetzen und

dem konkurrierenden „demokratischen

Modell“ das Nachsehen geben wird. Die

Hoffnung auf eine demokratische Justiz,

vom demokratischen Elan der Verfas-

sung von 1988 ins Leben gerufen, hat

immer noch keine Mehrheitschancen in

Brasilien, ist also à brasileira auf eine 

der vielen zukünftigen Verfassungsrefor-

men verwiesen. ■

Abdruck eines Vortrages auf dem Deutsch-

Brasilianischen Symposium in der Aka-

demie der Konrad-Adenauer-Stiftung zu

Berlin am 17. Mai 2002


